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d Buddhismus und Christenthuw .
Könige bauen, haben die Kärrner zu thun , sagtnn alter Sah . welcher seine Geltung hat auch für btc

nÄ r be3 Christenthums . Wenn irgendwo einmal ein
M ^er Mann ein größeres Werk gegen dasselbe ge-

^ dann kommen die Broschürenschreiber, um den
^oanvillkonnnenen Stoff in kleine Münze zu zerlegen und
Uliter's Volk zu bringen.

?^uestcns ist es eine Art Sport geworden, Buddhismus
Christenthum miteinander zu vergleichen , selbstredend

är 1* Nachtheil des letzteren . Der Leipziger Philosophie-
^ oftffor Rudolf Seydel hat in seiner Schrift „Buddha
«nd Christus " am eingehendsten diese Frage behandelt.-^ >e kleinen Geister von Berlin bis Frankfurt , von

w AAon-Buddtzisten der Reichshauptstadt mit ihrem
.'^ " odhistcn - Katechismus" von „Subhadra Bikshu"

des deutschen Verfassers) und der dortigen
lyeosophischea Gesellschaft bis zu den Schriftgelehrten« on mankfnrt beeilen sich nunmehr , diese Weisheit allem
,

rund zu thun und dem Christenthum das Todes -
f SU sprechen. Denn nach ihnen ist dieses nur ein

-̂ Abklatsch des Buddhismus . Buddhistische Elemente sindm die Evangelien eingedrungen , und was man bisherals dem Christeuthum eigenthümlich betrachtet hat , istaus dem fernen Osten importirt worden
Und der Beweis für diese kühnen Behauptungen ?Tie Herren machen sich die Sache recht leicht Sie

begnügen sich lediglich mit dem Hinweis auf die merk¬
würdigen Aehnlichkeiten in der Lebensgeschichte Jesu und
der Buddha - Legende . Da ist gleich die wunderbare
Empfängniß und Geburt , der Aufenthalt in der Wüste,die Versuchung durch de» Teufel , Auswahl von zwölf
Jüngern, darunter hier wie dort ein Johannes bezw .
Ruanda und ein Judas (Dcvadatta ) , ebenso in beiden
Berichten die Erzählung von der Sünderin Magdalena
bezw . Ambapali und die Aussendung der Jünger.

Beweisen diese Aehnlichkeiten das , was sie beweisen
sollen, nämlich die Abhängigkeit der Evangelien von der
Buddha -Legende ? Das könnte dann der Fall sein, wenn
sonst kein Unterschied zwischen Christenthum
und Buddhismus bestände und wenn die Lebens¬
umstände Christi lediglich durch die Berichte der Evan¬
gelien bezeugt wären.

Uni das letztere zuerst zu besprechen , so kommt hier in
Frage das Zeugniß des Alten Testamentes und der
Propheten , welche die wunderbare Geburt Christi und
seüie Abstammung aus dem königlichen Hause David
ßhon zu einer Zeit Voraussagen, als von einer Beein¬
flussung durch den Buddhismus noch keine Rede sein
konnte . Die Berufung des Propheten Jsaias fällt in
daS Jahr 740 v . Ch . ; feine Weissagung von der Geburt
des Emmanuel aus einer Jungfrau in daS Jahr 735,
dagegen wird die Geburt Buddhas höchstens in das
Jahr 623 hinaufgerückt; andere halten die Zeit um
477 v . CH . G . fest. . .

Dazu kommt ferner, daß Chnstus eine geschicht¬
liche Persönlichkeit ist , ja eben die grüßte
geschichtliche Persönlichkeit die ww überhaupt
kennen , von der die gewaltigsten geschichtlichen Ilmwalz-
ungen ausgegangen sind ; endlich lebte Christus zu einer
Zeit , die nicht der nebelhaft verschwommenen Urgeschichte
angchört. sondern vom vollsten Tageslichte der Geschichte
bestrahlt ist, so daß für dichterische Zuthaten zu seinem
Lebensbild auf Grund buddhistischen Einflusses nicht der
geringste Raum bleibt. Endlich die Aehnlichkeiten selbst.
Hierüber schreibt der Wiener Jndologe Leopold von
Schröder in seiner Abhandlung „Buddhismus und
Christenthum" :

„Fragt man aber, wie jene seltsamen Uebercinstimmungen
sich erklären lasten , so ist vor allen Dingen darauf hinzu -
tveisen, was schon mehrfach Seydel gegenüber hervorgehoben
worden ist : wie oft unter einigermaßen analogen Verhält¬
nissen bei verschiedenen Völkern , die nachweislich durchaus
keine Berührung mit einander gehabt haben , sich Dinge
entwickeln, die in überraschendster Weise bis ins Detail sich

ähnlich sehen : Sitten und Bräuche , Sagen , Mythen, religiöse
Anschauungen und vieles andere . Das Buch des bekannten
Geographen R . Andrse „ Ethnographische Parallelen und
Vergleiche"

, bietet eine Fülle solcher oft geradezu an das
Wunderbare grenzender Thatsachen . . . Untersucht man
sodann die vielberühmtcn Aehnlichkeiten der Buddha-Legende
mit der Geschichte Christi etwa ? genauer , so erweist sich auch,
daß dieselben keineswegs so groß sind , wie Seydel und
andere behaupten , ja, daß bei Licht betrachtet , oft weit mehr
Abweichung als Uebereinstimmung besteht (in der Zeitschrift
„ Das Leben", Wien 1898 . S . 122- 123) ."

Einen eingehenden Nachweis des kritiklosen und wissen¬
schaftlichen Vorgehens Seydels hat Windisch geliefert in
seiner Schrift : „Mara und Buddha "

, die zur Folge
hatte, daß kein wirklicher Kenner indischen Alterthums
Seydel zugestimmt hat . Dazu hat diese vor allem be¬
stimmt der unüberbrückbare Gegensatz zwischen
Buddhismus und Christenthum hinsichtlich
der Lehre.

Man kann den Buddhismus kurz mit Schröder dahin
charakterisiren , daß er eine Religion sei ohne Gott und
ohne Gebet.

Wie ganz anders das Christenthum, wo gerade Gott
zum Mittelpunkt allen religiösen Lebens wird und das
Gebet so sehr betont ist ! . .

Klafft hier schon zwischen Buddhismus und Chryten -
thuni ein Abgrund , über den kein Steg fuhrt so er¬
weitert sich dieser noch mehr durch die Betrachtung der
Erlösung .

Wenn im Buddhisnius sehr viel die Rede ist von
Erlösung , so hat solche mit der Erlösung, wre sie das
Christenthum lehrt, nicht die geringste Aehnüchkeit . Denn
Erlösung im Sinne des Buddhismus bedeutet Erlösung
von den : leidenvollen Kreislauf des Lebens (Samsära),
d . h . von der Seelenwanderung . Erlösung aber tm
Sinne des Christenthums bedeutet : Erlösung der Mensch¬
heit von der Sündenschuld durch den Opfertod Christ:.

Das ist ein so gewaltiger Unterschied , wie er ge¬
waltiger gar nicht sein kann und der jede Ableitung des
Christenthums vom Buddhismus vollständig und nach
jeder Richtung hin absolut unmöglich macht . Wer das
näher überdenkt, der findet das Urkheil Schröder 's ge¬
rechtfertigt, das er über die Theorie einer Beeinflussung
des Christenthums durch den Buddhismus gefällt hat :
„Nur in der großen Schaar schwärmender Dilettanten
finden sich die Anhänger dieser Theorie . Die Wissenschaft
hat sie geprüft und verworfen" (a . a . O . S . 123).

Die neuen Kriegsartigel für das Heer
lauten :

Artikel 1 . Eingedenk seines hohen Berufs ,
Thron und Vaterland zu schützen, muß der Soldat
stets eifrig bemüht sein , seine Pflichten z» erfüllen .
Der Dienst bei der Fahne ist die Schule für den Krieg ;
was der Soldat während seiner Dienstzeit gelernt hat ,
soll er auch im Beurlaubtenstande sich erhalten .

Artikels Die unverbrüchliche Wahrung der im
Fahneneide gelobten Treue ist die erste Pflicht des
Soldaten . Nächstdem erfordert der Berns des Sol-
baten : Kriegsfertigkeit, Muth bei allen Dienstobliegen .
Heiken, Tapferkeit im Kriege , Gehorsain gegen die Vor-
gesetzten, ehrenhafte Führung in und außer Dienst,
gutes und redliches Verhalten gegen die Kameraden.

A r t i k e l 3 . Jeder rechtschaffene, unverzagte und
ehrliebende Soldat darf der Anerkennung und des
Wohlwollens seiner Vorgesetzten versichert sein.

Artikel 4 . Dem Soldaten steht nach semen
Fähigkeiten und Kenntnissen der Weg selbst zu den
höchsten Stellen im Heere offen . Wer sich durch
Tapferkeit und Muth hervorthut oder in langer
Dienstzeit gut führt , hat für seine treue Pflichterfüll,
ung die verdiente Belohnung durch ehrenvolle Aus-
Zeichnungen zu erwarten . Wer nach längerer vor¬
wurfsfreier Dienstzeit die Beschwerden des Dienstes
nicht mehr zu ertragen vermag, wer durch Verwund¬

ung vor dem Feinde dienstunfähig oder sonst im
Dienste zu Schaden kommt , erwirbt den Anspruch auf
Pension oder Anstellung im Civildienste.

Artikel 5 . Dagegen trifft denjenigen Soldaten,
der seine Pflicht verletzt, die verdiente Strafe . Ge¬
ringere Vergehen werden disciplinarisch geahndet, bei
schweren tritt gerichtliche Bestrafung ein . Die Strafen,
auf welche gerichtlich erkannt werden kann , sind
Arrest, Festungshaft , Gefängniß , Zuchthaus und in
den schwersten Fällen Todesstrafe. Der Arrest ist ge¬linder , mittlerer oder strenger. Der Höchstbetrag der
beide : : ersten Arten ist 6 Wochen, der des strengen
Arrestes 4 Wochen. Festungshaft, Gefängniß oder
Zuchthaus sind entweder von zeitiger Dauer bis zu
16 Jahren oder lebenslänglich. Freiheitsstrafen von
mehr als 6 Wochen werden auf die aktive Dienstzeit
nicht angerechnet . Neben diesen Strafen konrmen als
besondere Ehrenstrafen gegen den Soldaten zur An¬
wendung : Versetzung ii: die 2 . Klasse des Soldaten-
standes, Degradation und Entfernung aus dem Heere .
Bei Zuchthaus wird stets auf Entfernung aus dem
Heere erkannt. Gegen Mannschaften von besonders
schlechter Führung kann Einstellung in eine Arbeiter-
abtheilung verfügt werden. Ist der Kriegszustand
erklärt, so werden die Strafen verschärft .

Artikel 6 . Die Pflicht der Treue gebietet dem
Soldaten , bei allen Vorfällen im Krieg und Frieden
mit Aufbietung aller seiner Kräfte, selbst mit Auf¬
opferung des Lebens , jede Gefahr vor Sr . Majestät
den : Kaiser, dem Landesherrn und dem Vaterlande
abzuwenden .

Artikel 7 . Wer sich mit den: Feinde in Ver¬
bindung setzt oder auf sonstige Weise durch Hand¬
lungen oder Unterlassungen die deutschen oder ver¬
bündeten Truppen absichtlich schädigt oder zu schädigen
unternimmt , bricht die eidlich gelobte Treue und macht
sich des Kriegsverraths schuldig . Der Verräther wird
mit den schwersten Freiheits - und Ehrenstrafen oder
mit dem Tode bestraft. Auch im Frieden wird der
Verrath militärischer Geheimnisse mit schwerer und
entehrender Strafe belegt . Wer von einen: ver-
rätherischer Vorhaben Kenntniß erhält , ist verpflichtet ,
dies sofort seinen Vorgesetzten anzuzeigen , er zieht sich
sonst selbst schwere Strafe zu .

Artikel 8 . Die Erfüllung der Dienstpflicht ist
eine Ehrenpflicht jedes deutschen Mannes ; wer sich ihr
durch Selbstverstümmelung, durch Täuschung oder auf
andere Weise entzieht oder zu entziehen versucht, wird
in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt und
mit Freiheitsstrafe belegt . Gleiche Strafe trifft den
Theilnehmer .

A r t i k e l 9 . Dem Soldaten soll seine Fahne heilig
sein . Er darf sie niemals verlassen. Wer die Fahne
verläßt oder von ihr fortbleibt, um sich seiner Ver¬
pflichtung zum Dienste dauernd zu entziehen , macht
sich der Fahnenflucht schuldig. Die Fahnenflucht wird
mit den schwersten Freiheits - und Ehrenstrafen, im
Felde selbst mit dem Tode bestraft. Schwere Strafe
trifft denjenigen, der einen Anderen zur Fahnenflucht
verleitet oder diese befördert, sowie auch den , welcher
von einem zu seiner Kenntniß gelangten Vorhaben
der Fahnenflucht seinen Vorgesetzten nicht alsbald An¬
zeige macht . Auch wenn der Soldat nicht beabsichtigt,dauernd fern zu bleiben , sind eigenmächtige Ent¬
fernung von der Truppe und Urlaubsüberschreitung
strafbar.

Artikel 10 . Die Feigheit ist für den Soldaten
besonders schimpflich und entehrend ; niemals darf er
sich durch Furcht vor persönlicher Gefahr von der Er-
füllnng seiner Berufspflicht abwendig machen lassen.
Der feige Soldat hat schwere Freiheits - und Ehren¬
strafen, im Kriege Zuchthaus oder die Todesstrafe zu
erwarten .

Artikel 11 . Der Gemeine muß jedem Offizier
und Unteroffizier und der Unteroffizier jedem Offizier

des Heeres , der Marine oder Schntztrnppe Achtung
und Gehorsam beweisen und hat ihre Befehle Pünktlich
zu befolgen . In gleicher Weise ist den Anordnungen
und Weisungen aller zun : Wacht- oder militärischen
Sicherheitsdienst befehligten Personen des « oldaten-
standes, sowie den zeitweilig zu Vorgesetzten bestellten
Mannschaften und den im Dienst befindlichen Feld¬
gendarmen Gehorsam zu leisten .

Artikel 12 . Achtungswidriges Benehinen gegen
einen Vorgesetzten, Beleidigung eines solchen , Unge¬
horsam gegen einen Dienstbefehl , sowie Belügen des
Vorgesetzten auf Befragen in dienstlichen Angelegen¬
heiten werden nachdrücklich geahndet. Bei achtungS -
widrigem Benehmen unter dein Gewehre oder vor ver -
saminelter Mannschaft, bei ailsdrücklicher Verweiger¬
ung des Gehorsams, Kundgebung des Ungehorsams
durch Worte, Geberdcn oder andere Handlungen oder
Beharren im Ungehorsam , sowie bei Bedrohung des
Vorgesetzte: : tritt erhebliche Verschärfung der Strafe
ein .

Artikel 13 . Wer sich einem Vorgesetzten thätlich
widersetzt oder einen tbätlichen Angriff gegen ihn
unternimmt , hat schwere Freiheitsstrafe , unter Um¬
ständen Zuchthaus verwirkt. Im Felde tritt , wenn die
Thätlichkeit während des Dienstes verübt ist , die
Todesstrafe ein . Auch ist jeder Vorgesetzte berechtigt ,
um einen thätlichen Angriff des Untergebene :: abzn -
lvehren oder um seinen Befehlen in äußerster Roth
und dringendster Gefahr Gehorsain zu verschaffen, die
Waffe gegen den Untergebenen zu gebrauchen .

Artikel 14 . Jede Aufforderung oder jeder An¬
reiz , gemeinschaftlich den : Vorgesetzten den Gehorsam
zu verweigern oder sich ihm zu widersetzen oder eine
Thätlichkeit gegen ihn zu begehen , wird als Aufwiege¬
lung auf 's Strengste bestraft. Verabreden sich mehrere
zur

'
gemeinschaftlichen Begehung einer solchen That,

so liegt Meuterei vor . Wenn mehrere sich zusammen-
rotten und mit vereinten .Kräften eine Gehorsamsver¬
weigerung, Widersetzlichkeit oder Thätlichkeit gegen
den Vorgesetzten begehe» , so machen sie sich des mili¬
tärischen Aufruhrs schuldig ; als Strafe hierfür kann
auf Zuchthaus bis zu lebenslänglicher Dauer , i,n
Felde aus Todesstrafe erkannt werden . Wer von einer
Meuterei, welche zu seiner Kenntniß gelangt, nicht so¬
fort seinen Vorgesetzten Anzeige macht, hat strenge
Strase zu erwarten .

Artikel 15 . Der ehrenvolle Beruf des Soldaten
darf durch ehrenwidrige Behandlnug desselben nicht
herabgewürdigt werden . Wer die Untergebenen vor¬
schriftswidrig behandelt, beleidigt oder gar mißhan¬
delt . oder wer seine Dienstgewalt dazu mißbraucht, um
auf Kosten feiner Untergebenen sich Vortheile zu ver¬
schaffen , wird nachdrücklich bestraft. Glaubt der Sol -
dal , Veranlassung zur Beschiverde zu haben , so ist er
dennoch verbunden, seine Dienstobliegenheiten un¬
weigerlich zu erfüllen und erst demnächst seine Ve-
schwerde auf dem verordnetcn Wege anzubringen . Wer
eine Beschwerde auf unwahre Behauptung stützt oder
unter Abweichung von dem vorgeschriebenen Dienst¬
wege anbringt , wird mit Freiheitsstrafe belegt .

Artikel 16 . Gemeinsaine Berathungen von Sol-
daten über militärische Angelegenheiten, Einricht¬
ungen oder Befehle ohne dienstliche Genehmigung, so-
wie das Samnieln von Unterschriften zu einer gemein -
sauren Beschwerde sind mit der militärischen Mannes¬
zucht nicht vereinbart und werden bestraft. Schwere
Strafe trifft Denjenigen, welcher es unternimmt ,
Mißvergnügen in Beziehung auf den Dienst unter
seinen Kameraden zu erregen.

Artikel 17 . Im Felde darf der Soldat nie ver¬
gessen , daß der Krieg nur mit der bewaffneten Mallst
des Ferndes geführt wird . Hab und Gut der Be¬
wohner des feindlichen Landes , der Verwundeten,Kranken und Kriegsgefangenen stehen unter den: be¬
sonderen Schutz des Gesetzes, ebenso das Eigenthun:

Ueber das schwere Eisenbahnunglück,
. das sich am 12. September ds. Js . auf der Bahnstrecke

M a d r a s j-. B o m b a y in Britisch-Ostindien erergnete,
Acht uns folgender höchst interessanter Origmalbericht AU .

Ungefähr 200 Meilen von Madras führt eine große
Eisenbahnbrücke über einen Fluß , die in Folge eines hef¬
tigen , langandauernden Regens theikweise von den star¬
ken Wellen des Stromes hinweggerissen war . Nur zwei
Stunden zuvor hatte der Postzug von Bombay und ein an¬
derer Zug die Brücke passirt, und alles war in guter Ord-

I « mig befunden . Da kam der Madras -Postzug mit seinen
schlafenden Reisenden und wollte ebenfalls über diese Brücke
fahren , als plötzlich Maschine und Personenwagen in die

I Liefe hinabsausten. Der Zugführer im letzten Wagen hatte
gerade noch Zeit die Bremse anzuziehen, und in Folge des
«roßen Ruckes blieb sein Wagen auf den Resten der Brücke
stehen : alles übrige war tief unten im reißenden Wasser

> begraben. Wie sich nachher herausstellte, müssen ein oder
«wei Personenwagen über die Maschine und die ersten-« age » hinabgestürzt sein , während die Wagen darunter in» uscird Stücke zersplittert wurden.

Personen fanden in den Wellen ein jä
Znae

'
k^ ^ ^ 15—20 Personen gerettet wurden.

» « aboTh
n^ " der hochw. Erzbischof Dr . Bernard

von Ouilo ^
Dr . Benziger, Coadjutor-Bis

die alle q?« \ rei Priester und zwei Nonnen von Quil
Ausnahme d

^ Romreise begriffen waren . Alle ,ct ätoei Nonnen, wurden gerettet.Die G . sonnen , wuroen gerettet,
big und arÄ ^ der einzelnen Personen ist ganz merk,
hochw. Dr »c

Wunderbare. Hören wir , wie cs
so erzählte „r ^ "Aer dabei ergangen ist. „S
Vis ich Schreibe dieses , „ waren amIr
«» mMnen

°
inhf wT" ^ 3“ Wen 3IauBte und ..

di« Gasflamme toa£ nichts anderes
ttlles um ml » ■’ ^ holl aufleuchtete und dann ausgum nnch m t :efeS Dunkel hüllend. Ich hörte W .

in den Wagen hineinrauschen, der in kürzester Zeit gefüllt
war . Ich wurde vom Wasser emporgehoben und wie mir
scheint durch das Dach getragen , das inzwischen nach¬
gegeben hatte. Ich befand mich in dichtester Dunkelheit und
hörte nichts als das Rauschen und Tosen des Wassers und
den hcrabfallcnden Regen, während laute Donnerschlägc
und blendende Blitze die Schrecken des fürchterlichen Schau¬
spieles noch vermehrten. Ich erfaßte einen schwimmenden
Gegenstand und fand, daß es ein Wagcnkissen war . Mich
an diesem festhaltend, wurde ich iran mit dem reißenden
Strom hinabgetriebcn. Dann ergriff ich ein Brett , das ich
neben mir hinabschwimmen sah , und ließ das Kissen los .
Aeste, Zweige und eine Unmenge Trümmer wurden die
ganze Zeit neben mir hinabgeschwemmt . Ein - oder zwei¬mal geriet!)

'
ich in einen Strudel , aber es gelang mir wie¬

der herauszukommen. Wie lange ich in dieser Weise dahin¬
getrieben wurde, weiß ich nicht mehr ; aber endlich stieß ichmit den Füßen auf Boden, während der Strom um mich
herum noch immer außerordentlich stark war . Ich standbis zum Leibe im Wasser und ließ nun das Brett los.
Lange, lange blieb ich so stehen, während es unbarmherzig
auf mich herabregnete, bis endlich der Tag graute . Ich sah
nun die Spitzen von niedrigen Bäumen und Gestrüpp, und
darnach die Tiefe des Wassers bemessend , ging ich langsam
und vorsichtig voran . Das Wasser umgab mich von allen
Seiten . Ich schaute mich nach irgend einem Hause um,aber da ich meine Brille verloren hatte , konnte ich nichtweit sehen . Dann stieß ich auf eine Art Weg , den: ich
folgte, bis er sich verlor . Endlich mit vieler Mühe — ichwar barfuß — gelangte ich zur Eisenbahnlinie und erfragtedann von einem Bahnwärter , den ich in seiner Hütte an¬
traf , den Weg zum nächsten Dorfe . Dort wechselte ich meine
nassen Kleider und erhielt etwas Milch , was mich sehr er¬
frischte und mir neue Kräfte gab . Die Einwohner des
Dorfes waren schon zur Unglücksstätte geeilt und auch ich
hielt es für das Beste, mich dorthin zurückzubegeben . Ich
zog meine nassen Kleider wieder an und begann meinen

Rückweg. Es brauchte lange Zeit, bis ich die fünf Kilo¬
meter, die ich den Fluß hinabgetrieben worden war , wieder
zurück gelegt hatte . Als ich an der Unglücksstätte anlangte ,
ah ich, daß ich mich auf der westlichen Seite des Flusses

befand. Einige Arbeiter brachten mich auf mehrerenBrettern zum andern Ufer , wo ich meine todtgoglaubten
Geführten alle antraf .

Der hochw. Erzbischof war genau wie ich durch das
Wagendach getragen worden. Ein - oder zweimal fühlte erdas Wasser ganz warm und schloß daraus , daß er gegenden Schlot der Maschine getrieben wurde. Er hatte in
der Eile sich angeklammert. Als er von den reißenden Wel¬
len eine weite Strecke dahingerafft wurde, hatte er das
Gefühl einer großen Angst . Erwlich fand er einen Halt
für seine Füße , wo er dann bis zum Tagesanbruch stehen
blieb. Gegen Mittag kam er zu der Unglücksstätte zurück.

Pater Bernard , einer von den Begleitern der hochw.
Bischöfe war unglücklicherweise zwischen zwei Sitzbänken
eingeklemmt. Er war bis zum Hals im Wasser und der
Strom stieg manchmal über seinen Kopf . Er wurde von
einem italienischen Bergarbeiter gerettet, der in einem
hinteren Wagen sich befand.

Pater Leo entging dem Tode dadurch , daß er sich an
eine Eisenbahnschiene anklammrrte , und dann sich zu dem
Bremserwagen auf dem Ende der Brücke emporarbeitete.
Er hielt sich ziemlich lange an dieser Schiene fest , während
er das Wasser rings um und unter sich unheinrlich rau¬
schen hörte.

Leider sind die zwei Nonnen in den Fluthen umgekom¬
men ; und deren Leichname sind bis zur Stunde nicht ge¬
funden.

Der Vicekönig von Indien sandte den hohen Prälaten
ein Telegramm , worin er denselben zu ihrer Rettung
Glück wünscht .

Der englische Hauptmann Förster, der auch in dem Un¬
glückszuge saß, gibt folgende Beschreibung : „Ich reiste in

einem Wagenabtheil erster Klasse und die Leutnants Adder -
ley und Grcenwood waren im nächsten . Zur Zeit des
Unglücks waren Alle am Schlafen. Plötzlich entstand in
meinem Abtheil eine vollständige Finsterniß . Ich hörte das
Rauschen von Wasser ; ichuiü : meine beiden Begleiter
blieben ruhig im Wagen und warteten ab , wie die Sache
sich entwickeln werde . Unser Wagen legte sich schräg u :rd
stand auf den Trümmern der Maschine , des Tenders und
der andern Wagen. Die Blitze waren blendend und wir
konnten sehen, wie die Trümmer weggetvaschen wurden
und wie einige Reisende vom Strome hinabgctrieben wur¬
den . Zuerst kam kein Wasser in unseren Wagen ; später je¬
doch begannen die Wagen etwas zu sinken und das Wasser
stieg US zu den Sitzen. Ich unterhielt mich mit meinen
jsameraden durch das Fenster und jeden Augenblick erwar -
tcten wir , daß unser Wagen umkippen würde. Bei Tages¬
anbruch kletterten wir an dem Fußbreit eines Wagens drit¬
ter Klasse entlang und erreichten so den Bremserivagen
auf der Brücke. Wir konnten nichts thun zur Rettung An¬
derer, da wie gesagt ein Wagen auf den andern geschichtet
war und die Maschine und der Tender im Flußbette be¬
graben waren .

"

Es ist dieser Unglücksfall der schlimmste , der seit Jahren
in Indien sich zugetragen hat . Im Jahre 1870 ereignete
sich ein ähnliches Unglück wie das soeben beschriebene. Da -
nrals war ein Brückenbogen über den Sukbi von den rei¬
ßenden Wogen hnrweggeschwemmt worden. Ein dichtbe¬
setzter Personenzug kam in solcher Geschwindigkeit herange¬
braust . daß die Bewegung die Maschine über die Kluft
hinüberwarf , während die Personenwagen in die Tiefe
hinabfielen. Mehr als 100 Personen kamen in den Wellen
um . Die Folge dieses Unglücks war die Einrichtung eine-
ausgezeichneten Patroldienstes auf dieser Eisenbahnstrecke »
welcher schon manches Unglück verhütet hat . Hoffentlich
wird der kürzlich stattgehabte Unglücksfall einen ähnliche »
Dienst auf dieser Strecke ins Leben rufen.

W. Kaesen , 8 . J .
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von gebliebenen Angehörigen der deutschen oder ver¬
bündeten Truppen . Eigenmächtiges Beutemachen ,
Plünderung , boshafte oder muthwillige Beschädigung
oder Vernichtung fremder Sachen im Felde, Bedrück-
ung der Landesbewohner werden mit den schwersten
Strafen belegt . Als Plünderung ist es nicht anzu¬
sehen , wenn die Aneignung sich nur auf Lebensmittel,
.Heilmittel, Bekleidungsgegenstände, Feuerungsnüttel ,
Futter und Beförderungsmittel erstreckt und dem vor¬
handenen Bedürfnisse entspricht .

Artikel 18 . Der Soldat darf seine Waffen nur
in Erfüllung seines Berufes oder in rechtmäßiger
Selbstvertheidigung gebrauchen . Rechtswidriger
Waffengebrauch wird schwer bestraft ; deßgleichen die
unvorsichtige Behandlung mit Waffen und Munition ,
wenn dadurch ein Mensch körperlich verletzt oder ge-
tödtet worden ist.

Artikel 19 . Der Soldat soll sein Dienstpferd,
seine Waffen, Beklcidungs- und Ausrüstungsstücke in
gutem Zustande halten und zur Erlangung der
Kmegstüchtigkeit unausgesetzt sich bemühen , den Ge¬
brauch der Waffen ganz und vollständig zu erlernen.
Wer sein Dienstpferd, seine Waffen, Bekleidungs- und
Ausrüstungsstücke oder einen anderen Dienstgegen¬
stand vorsätzlich beschädigt, unbrauchbar macht oder
Preisgibt, hat Freiheitsstrafe verwirkt, in schweren
Fällen zugleich Versetzung in die zweite Klasse des
Soldatenstandes .

Artikel 20 . Der Soldat hat über Dienstange-
legenheiten Verschwiegenheit zu beobachten . Bei allen
Meldungen und Aussagen muß er sich der strengsten
Wahrheit befleißigen . Die absichtlich unrichtige Ab¬
stattung von Rapporten , dienstlichen Meldungen oder
dienstlick >en Berichten oder ihre wissentliche Weiter¬
beförderung unterliegt strenger Bestrafung . Auch
Fahrlässigkeit ist hierbei strafbar.

Artikel 21 . Der Soldat darf niemals , sei es
durch Aussicht auf äußere Vortheile, sei es durch
irgend einen anderen Grund , bei Ausübung des
Dienstes sich zu Pflichtwidrigkeiten verleiten lasten .
Wer für eine Handlung , die eine Verletzung </ner
Dienstpflicht enthält , Geschenke oder andere Vortheile
annimmt , fordert oder sich versprechen läßt , hat Zucht¬
haus zu gewärtigen.

Artikel 22 . Ein verantwortungsvoller Dienst
ist der Wachtdienst ; seine gewissenhafte Ausführung
muß der Soldat sich besonders angelegen sein lassen .
Dem Wachtposten ist, wenn nicht ein Anderes ausdrück¬
lich besümmt wird , verboten , sich niederzusetzen oder
niederzulegen, die Waffe aus der Hand zu lassen, zu
essen , zu trinken, Tabak zu rauchen , Geschenke anzu¬
nehmen , zu schlafen, über die Grenze seines Postens
hinaus zu gehen , ihn vor erfolgter Ablösung zu ver¬
lassen oder sonst seine Dienstvorschrift zu übertreten.
Entsprechend der Wichtigkeit dieses Dienstes werden
Wachtvergehen besonders streng bestraft ; vor dem
Feinde kann auf Todesstrafe erkannt werden .

Artikel 28 . Wer als Befehlshaber einer mili¬
tärischen Wache, eines Kommandos oder einer Ab-
theilung, oder als Wachtposten eine strafbare Hand¬
lung , die er verhindern konnte und zu verhindern
dienstlich verpflichtet war , wissentlich begehen läßt ,wird ebenso bestraft, als ob er die Handlung selbst be¬
gangen hätte . Sind einem Soldaten Gefangene zur
Bewachung anvertraut , so haftet er für deren sichere
öewachung . Wer die Wache oder bei einem Kom »
nando oder auf dem Marsche seinen Platz eigen -
nächtig verläßt , wird mit Arrest bestraft.

Artikel 24. Der Soldat soll ein ordentliches
Leben führen und darf weder Schulden machen, noch
dem Trünke, dem Spiel oder anderen Ausschweif¬
ungen sich ergeben . Auch muß er vom Zapfenstreich
bis zum Wecken in seinem Quartier sein, wenn er nicht
!m Dienst sich befindet oder von seinem Vorgesetzten
Erlaubniß erhalten hat, sich anderswo aufzuhalten . Bei
strafbarenHandlungengegendiePflichten der militäri -
schen Unterordnung , bei allen in Ausübung des Dien¬
stes begangenen strafbaren Handlungen bildet die
selbstverschuldete Trunkenheit des Thäters keinen Mil¬
derungsgrund . Wer im Dienste oder nachdem er
zum Dienste befehligt worden ist, durch Trunkenheit
zur Ausführung seiner Dienstverrichtung sich untaug¬
lich macht, wird mit harter Freiheitsstrafe belegt .

Artikel 25 . Der Soldat darf im Kampf, in
Roth und Gefahr seine Kameraden nicht verlassen ,
muß ihnen nach allen Kräften Hilfe leisten , wenn sie
in erlaubten Dingen seines Beistandes bedürfen, und
soll nüt ihnen in Eintracht leben . Schlägereien der
Soldaten untereinander werden nachdrücklich bestraft.

Artikel 26. Strenge Redlichkeit gehört zu den
besonderen Pflichten des Soldaten . Diebstähle oder
Unterschlagungen bei Ausübung des Dienstes oder
unter Verletzung des militärischen Dienstverhältnisses
werden mit Freiheits - und Ehrenstrafe belegt . In

. i '

— Das Nachdrncksrccht ist bekanntlich inDeutsch -
l a n d ebenso wie in einer Reihe anderer Länder g e-
s e tz l i ch festgelegt worden. In E n g l a n d hat sich
uun seit einiger Zeit eine Bewegung geltend gemacht,
welche dahin zielt , den Nachdruck von Werken früher
zu gestatten , als es die heutigen gesetzlichen Bestimm¬
ungen erlauben . In einem Londoner Literaturblatt
war unlängst der Vorschlag gemacht worden, daß das
bekannte : „ Nachdruck verboten! " gewissermaßen in
den Besitz des Staates übergehen soll, nachdem der
Autor eine näher zu bestimmende Reihe von Jahren
den Nutzen gezogen . Dem Staat solle es dann frci-
stehen, gegen eine bestimmte Summe den Nachdruck
zu erlauben , und aus dem Kapital , ivelches auf diese
Weise eingehe , könne ein Fonds geschaffen werden , der
es ermögliche , an sich gute und bedeutsame Werke,
deren Verlag aber aus gewissen Gründen Schwierig¬
keiten bereite , herauszugeben. Der Gedanke hat , wie
man sieht, einen guten und gesunden Kern . Doch die
Herren Autoren sind anderer Ansicht. Das Londoner
Blatt „ Morning Post" hat nänilich auf Grund der
augenblicklich in England herrschenden Bewegung eine
Umfrage bei deutschen und französischen Schriftstellern
gehalten . Die Ungefragten, und zwar Paul Heyse,
Max Halbe, Ludwig Fulda , Kuno Fischer , Wrlden-
bruch und Bebel , sowie die französischen Autoren :
Pierre Lott, Jules Claretie , Georges Ohnet u . A . m .
haben sich einstimmig für Beibehaltung der heutigen
Bestimmungen über das Nachdrucksrecht ausge.
sprachen. Die englische Presse vertritt augenblicklich
den Standpunkt , daß das Recht am Manuskript sich
nur bis auf den Enkel des Autors erstrecken dürfe,
nicht aber darüber hinaus . In Deutschland ist be¬
kanntlich das Werk eines Schriftstellers bis 80 Jahre
nach seinem Tode vor Nachdruck geschützt .— Der internationale historische Kongreß inRo m,»er

, schon zu wiederholten Malen aus kleinlichenGründen aufgeschoben wurde, wird nunmehr nach be-

gleicher Weise bestraft wird Derjenige, der einen
Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen einen Vor¬
gesetzten oder einen Kameraden oder gegen seinen
Quartierwirth oder eine zu dessen Hausstand gehörige
Person begeht . Strafe tritt auch dann ein, wenn der
Werth des gestohlenen oder veruntreuten Gegenstandes
unbedeutend ist, oder in der That auch nur versucht
wurde.

Artikel 27 . Auch im Beurlaubtenstande muß
der Soldat den ihm obliegenden besonderen Pflichten
pünktlich Nachkommen und macht sich bei Zuwiderhand¬
lungen strafbar .

Artikel 28 . Von dem Ehr - und Pflichtgefühl
des Soldaten wird erwartet , daß er alle strafbaren
Handlungen vermeidet und fort und fort seine Pflich¬
ten treu und gewissenhaft erfüllt , durch Gottesfurcht
und ehrenhafte Führung in und außer Dienst ein
Muster ordentlichen und rechtschaffenen Lebens gibt
und nach Kräften dazu beiträgt , den guten Ruf des
Heeres im In - und Auslande zu bewahren.

Volkszählung 1900 .
DaS eben erschienene Vierteljahrsheft zur Statistik des

deutschen Reiches bringt weitere Ergebniffe dieser Zählung,
welche Alter, Familienstand, Religion, Muttersprache der
Bevölkerung sowie die Vertheilung der Bevölkerung auf
Stadt und Land betreffen.

WaS das Alter betrifft , so stehen von der Reichs¬
bevölkerung 25 Millionen (44 v . H . der Gesammtheit ) im
Alter bis zu 20 Jahren , 47 Millionen (30 v . H .) im Alter
von 20 — 40 Jahren ), 10 Millionen (18 v . H .) im Alter von
40 — 60 Jahren und 4 Millionen (8 v . H .) im Alter von
über 60 Jahren . Im Vergleich zum Volkszählungsergebnis !
1900 ist die Altersklaffc von 20—40 Jahren um 1,2 v . H .
stärker vertreten .

Hinsichtlich des Familienstandes theilt fich die Be¬
völkerung in 33 Millionen (59 v . H .) Ledige, 20 Millionen
(35 v . H .) Verheirathete und 3 Millionen (6 v . H ) Ver-
wittwetc und Geschiedene. In den einzelnen Altersklassen
erscheint die Familienstandsgliederung natürlich in ver¬
änderter Gestalt. Während die Altersklafle bis zu 20 Jahren
im Wesentlichen nur Ledige (99,82 v . H .) aufwcist , sind in
den anderen AlterSklaffen die Verheiratheten zahlreicher,
und zwar beträgt ihr Antheil bei den 20- bis 40jährigen
56 v. H ., bei den 40- bis 60jährigen 79 v . H ., bei den
über 60fährigen , unter denen sich 42 v . H . Verwittwete (und
Geschiedene) befinden, 49 v. H . Seit 1890 ist die Ver¬
tretung der Verheiratheten unter der Bevölkerung von 34
auf 35 v . H . gestiegen.

Dem ReligionSbekenntnitz nach wurden 1900 ge¬
zählt 35 Millionen (62 v . H .) Evangelische , 20 Millionen
(36 v . H .) Katholiken , 204,000 andere Christen , 586,948
( 1 v . H .) Israeliten , 995 Bekenner sonstiger nicht-christlicher
Religionen , 10,000 Personen anderen BekenntniffeS und
6090 Personen ohne Angabe des Religionsbekenntnisses .
Gegenüber 1890 haben sich die Evangelischen um 4,2 Millionen
oder 13,6 v . H , die Katholiken um 2,7 Millionen oder
15 v . H ., die Juden um 19,000 oder 3,4 v . H . vermehrt .

Was die Muttersprache der Bevölkerung anlangt,
so haben 52 Millionen deutsch als Muttersprache . Deutsch
und eine ftcmde Sprache sprechen 253,000 Personen,darunter 170,000 deutsch und polnisch, 24,000 deutsch und
wendisch , 11,000 deutsch und masurisch. 4,2 Millionen haben
eine ftemde (nicht deutsche ) Muttersprache . Von denselben
sprechen 3 Mill. polnisch, 212,000 ftanzösisch, 142,000 masurisch,
141,000 dänisch, 106,000 litauisch , 100,000 kassubisch 66,000
italienisch, 43,000 tschechisch. Da früher Nachweise über die
Muttersprache für das gesammte Reichsgebiet nicht erhoben
wurden , ist ein zeitlicher Vergleich dieser Daten einstweilen
nicht möglich.

Von den Ergebniffe » über die Vertheilung der Bevöl¬
kerung auf Stadt und Land ist bemerkenSwerth , daß in
den 3360 städtischen Gemeinden mit 2000 und mehr Ein¬
wohnern 30,6 Millionen oder 54,3 v . H . der Gesammt -
bevölkerung , in den 73,599 ländlichen Gemeinden 25,7
Millionen (45,7 v. H .) leben . Da im Jahre 1895 die
städtische Bevölkerung 26,3 Millionen, die ländliche 26,0
Millionen betrug, hat sich inzwischen die ländliche um
288,416 oder 1,1 v . H . verringert zu Gunsten der städtischen
Bevölkerung , deren Zahl um 4,375,693 oder 16,7 v . H . ge¬
wachsen ist.

Baden .
8 . Mundelfingen , 4 . Okt . (Organistendienst.)

Der Artikel in Nr . 225 des „Bad . Beobachters " in
obigem Betreff darf nicht unbeantwortet bleiben, weil
es sonst den Anschein gewinnen könnte , als wären alle
Konfratres mit „dem Geistlichen vom See " einver¬
standen. Der geehrte Herr Korrespondent meint,
man solle „vorläufig abwarten in Betreff der Neu¬
regulirung des Organistendienstes, bis man weiß ,
welches eigentlich die Forderungen der Lehrer¬
organisten sind"

. Ja , das ist bereits bekannt gewor¬
den , selbst katholische Blätter haben schüchtern darüber
berichtet . Es ist ein Viertel des Anfangsgehaltes
eines Hauptlehrers und ein Drittel des Gehaltes eines
Unterlehrers . — Man solle ferner „abwarten , welches
die Entscheidung und Weisung unserer obersten
Kirchenbehörde ist" . Dann scheint es mir aber zu

stimmt auftretenden Mittheilungen im nächsten Früh¬
jahr abgehalten werden. Der italienische Unterrichts¬
minister hat im Einverständniß mit dem Bürger¬
meister Roms bereits die nöthigen Vereinbarungen
getroffen. Die bedeutendsten Akademiker haben in
den letzten Tagen durch ihre Vertreter die Eintheilung
der Verhandlungen getroffen. Der Kongreß soll, um
ein Zusammenfallen mit anderen Kongressen ähnlicher
Natur möglichst zu vermeiden , in der Woche vor Ostern
stattfinden. Mehr als 800 Theilnehmer haben sichbereits einschreiben lassen .

— Die Sammlungen der Svcrdrup - Expedition.
Wie aus Christiania mitgetheilt wird , hat
Svcrdrup eine ganz bedeutende wissenschaftliche
Sammlung mitgebcacht , unter der die mineralogische
Abtheilung einen großen Platz einnimmt . Bemer-
kenswerth sind die Pflanzenversteinerungen, aus der
Tertiärzeit stammend , die für die weitere Kenntniß
der klimatischen Verhältnisse der Polargebiete von
großer Bedeutung sind . Bei der Entlegenheit und
Abgeschiedenheit der von Svcrdrup besuchten Gebiete,
die seit den, Forschungen nach dem Verbleib der Frank-
lin ' schen Expedition nie mehr ausgesucht wurden, sind
die Arbeiten und Forschungen der Sverdrup - Expe-
dition von unschätzbarem Werth für die Wissenschaft.
Dieser von Sverdrup besuchte arktische Archipel bildet
überhaupt eins der wenigen Landgebiete, die noch
in der nördlichen Polarregion zu erforschen sind .
Außerdem gibt es , soweit Landgebiete in Frage
kommen , eigentlich nur noch den nördlichsten Theil der
grönländischen Ostküste von der Jndependencebai, wo
Pearys berühmte Schlittenreisen enddn , bis zum Kaff
Bismarck, dem nördlichsten Endpunkt der deutschen
Nordpolexpedition, zu erforschen . Ein Theil des
arkftschen Archipels im Norden von Amerika ist nun
gründlich untersucht , in Folge der zahlreichen
Schlittenexpeditionen, die nach den verschiedensten
Richtungen hin ausgesandt wurden.

spät zu sein, zu sprechen, dann hören alle Erörterungen
auf . Wir sind doch nicht gewohnt, den Weisungen
unserer Kirchenbehörde Opposition zu machen . Endlich
meint der unbekannte Mitbruder , „ dann erst , wenn
beide Kontrahenten , Kirchenbehörde und
Lehrerorganisten, gesprochen haben, tritt die Lösung
der Frage an uns Seelsorgsgeistlicheheran "

. „Beide
Kontrahenten !" Nach meiner Ansicht gibt es mehr
Kontrahenten, als die beiden genannten. 1 . ist es der
Pfarrer , 2 . ist es der Stiftungsrath als Vertreter der
Kirchengemeinde , der das Einkommen beschaffen, und
3 . der Oberstiftungsrath , der die Ausgaben ge¬
nehmigen muß . Alle diese genannten drei Kontra¬
henten sammt den Organisten sind der Kirchenbehärde
nicht coordinirt, wie man aus dem Artikel vom See
lesen kann, sondern subordinirt . Wir hegen die lieber
zeugung, daß die Kirchenbehörde alle Kontrahenten
hören wird , ehe sie eine Entscheidung und Weisung er-
theilt.

Lokales .
Karlsruhe, 7 . Okt .

R . A. Preis - und Schaufechten . Das 23 . Preis -
und SHaufechten des Gauverbandes mittel -
rheinrscher Fecht - Klubs fand in diesem Jahre
am 26 . und 27 . September in Worms , von dem dortigen
Fecht-Klub veranstaltet , statt . Von Wiesbaden, Darm¬
stadt, Frankfurt , Mainz , Köln, Mannheim , Karlsruhe ,
Basel rc. hatten sich zahlreiche Fechter zusammengefunden,
theils um selbst um die Siegespalme zu ringen , oder auch
sich durch Beobachtungen neue Kenntnisse zu erwerben und
mit neuen Anregungen heimzukehren . Ueber dem ganzen
Fest leuchtete in jeder Hinsicht ein heller Stern . Hatte
schon der Herr Oberbürgermeister Köhler von Worms , der
den am Samstag stattgehabten Kommers präsidirte , in
seiner Rede hingewiesen auf die hohe Bedeutung des Fech¬
tens als Sport , als Erziehungsmittel der Jugend zu Kraft ,
Energie und klaren: Denken und den Wormser Fecht-Klub
seiner lebhaften Antheilnahme an dessen Bestrebungen ver¬
sichert, so zeigte sich auch bei allen sonstigen Anlässen das
Interesse, das hohe Persönlichkeiten diesem Sport in Worms
entgegenbringen. Die Preiskonkurrenzen in Florett ,
deutschem Säbel und Schläger fanden am Samstag statt,
die in leichtem Säbel und Austragungen der Ehrenpreise
am Sonntag früh . Daran anschließend vereinigte ein Fest-
Bankett mehrere hundert Personen zu fröhlichem Schmause
und am Nachmittag schlossen die fechterifchen Veranstalt¬
ungen mit einer großartigen Festakademie . Ein Ball am
Abend beendete das schöne Fest und erst am frühen Montag
Morgen eilten die ftemden Fechter wieder ihrer Heimath zu .
Die Resultate obiger Wettkämpfe waren folgende : Florett
( lose Mensur ) : 1 . K . Risch-Mainz 24% P ., 2 . W . Tendlau -
Frankfurt 24 P ., 3. Grünewald -Worms 23% P . ; deutscher
Säbel : 1 . E . Schön-Frankfurt 18% P ., 2 . T . Schwad -
Mainz 17% P ., 3. T . Grünewald -Worms 17 P . ; Schläger :
1 . Aug. Erbe 17% P .. 2. Rich . Staadt 17% P ., M . Mors -
heimer 17 P . (fämmtlich Wiesbaden) ; ital . Säbel : 1 . T.
Schwarz-Mainz 23 % P ., 2 . H . Bauer -Franffurt 22% P .,
3 . W. Onitzdorf-Wiesbadcn 22 P . ; Ehrenpreise (große
goldene Medaille) : Florett : Heinr . Bauer -Frankfurt ,
deutscher Säbel : Emil Schön -Frankfurt , Schläger : Robert
Wetz -Wiesbaden, ital . Säbel : F . Schwarz-Mainz . Es
herrschte an beiden Tagen nur eine Stimme der Anerkenn¬
ung für die markanten Vorzüge der neuen ital . Methode ,
für die Leistungen der Preisfechter und für die erfolgreiche
Thätigkeit der seit einiger Zeit nach dieser Schule unter¬
richtenden und im Gau engagirten Fechtmeister , der
Herren Tagliabo (Frankfurt , Mainz ) , Koppe (Wiesbaden) ,
ScaromuMl ( Darmstadt , Worms , Mannheim ) . Beson¬
ders die Fechtakademie zeigte in hellstem Lichte, wie durchdas Sportfechten eine Eleganz , Geschmeidigkeit und Be¬
weglichkeit des Körpers zu erzielen sind und andererseits der
Geist an scharfes , schnelles Denken gewöhnt wird , wie das
in solchem Grade wohl bei wenig anderen sportlichen
Uebungen zu erreichen ist. Es standen sich hier allerdings
auch nur die Besten gegenüber und die beiden anwesenden
Fechtmeister Tagliabo und Scaramuzza betraten , nachdem
der eine mit einem Schüler der ital . Methode für Florett ,
der andere die für Säbel dem begeisterten Publikum vor
Augen geführt hatten , selbst zum Affaut in diesen beiden
Waffen das Podium . Es war ein herrlicher Anblick und
die hervorragende Haltung und vollende Fechtweise der
beiden -bewunderungswürdig . Der Jüngere unermüdlich
in seinen blitzschnellen Angriffen, der andere ruhiger und
bedächtiger in der Vertheidigung und dann seinerseits mit
kühler Berechnung zur Attacke übergehend. Trotz der aus¬
gesprochenen Individualität leide ein ungestörtes harmo¬
nisches Ganze, dessen Genießen noch verstärkt wurde, durch
das ritterliche und auf jeden äußern Effekt verzichtende
Benehmen beider.

Vermischte Nachrichten.
** Herr v . Podbielski alsStilist . In einer

Flugschrift, die von der Central -Verkaufs-Genossenfchaft
Rheingauer Winzervereine zu Eltville verschickt wird, findet
sich folgende facsimrlirte Eintragung : „Eltville, 11 . Oktober
1901 . Die großartig und geschickt durchgeführte Anlage

der Central - Vcrkaufs- Gcnossenschaft Rheingauer - Winzec-
Vereine hat uns alle sehr erfreut und wünschen , daß die Gs-
nosscnschaft blühe und gedeihe , v . Podbielski, Minister M
Landwirthschaft, Domänen und Forsten.

" Die „ Frann-
Ztg.

" bemerkt dazu : Diese Eintragung hat uns sehr er¬
freut und wünschen , daß der Herr Minister noch recht lang«
die deutsche Sprache so erfolgreich „vor den Bauch stoße !

* * Ein Geschworener , der nichts hört . Aut
Wien vom 1 . d . M . berichtet das dortige „Extrablatt

' :
Bei Beginn der heutigen Schwurgerichtsverhandlung, 3»
welcher die Oktober -Geschworenen ausgeloost wurden, er¬
eignete sich ein Zwischenfall , der trotz des Ernstes der Situ¬
ation eine heitere Wirkung hervorrief. Als der Vorsitzende
die Geschworenen beeidet und jeder den Eid mit den Wor¬
ten „Ich schwöre zu Gott dem Allmächtigen" leisten sollte,
blieb der sechste Geschworene , der Kunsthändler Hirschler,
stumm. Der Vorsitzende forderte ihn erstaunt nochmal«
auf, die Eidesworte zu sprechen, doch Herr Hirschler ant¬
wortet : „Ich höre nichts .

" Da der Geschworene in der Dh »>
schwerhörig ist, das Gebrechen aber bei der Ausloosung niH
bekannt gab und die nicht ausgeloosten Geschworenen fiw
inzwischen entfernt hatten , war die Abhaltung der Verhand¬
lung fraglich geworden . Denn jeder Geschworene muß doa
vor Allem genau hören, was während eines Prozesses ge-
sprachen wird . Der Vorsitzende fand indeffen einen Aus¬
weg , indem er für Herrn Hirschler, der die Geschworeneu-
bant verließ, einen Stuhl ganz nahe an die Gerichtstribüne
rücken ließ. Angeklagter und Zeugen stellten sich nun vor
diesen Geschworenen , der überdies ein Hörrohr benützte.
Auf diese Weise war es möglich , die Verhandlung durch-»'
führen.

** London , 6 . Okt . Der General John Morris
bekannt durch fein tapferes Verhalten im sudanesische »
Feldzuge , hat fich aus Furcht, wahnsinnig zu werde»,
erschossen .

—-

Haus - und Landwirthschaft .
Die Aepfel find ein vorzügliches Heilmittel.

Der häufige Genuß von Aepfeln , entweder vor oder na^
einer Mahlzeit, übt einen sehr günstigen Einfluß auf d>e
Verdauung aus . Es steht fest, daß es für unsere Gesund¬
heit weit vortheilhafter ist, weniger Fleisch und wer
Früchte zu essen .

Ein berühmter französischer Arzt schreibt die Abnahn »
der Verdauungsbeschwerden ( Dyspepsie ) und der Gallen¬
krankheiten in Paris dem vermehrten Genuß von Aepfel»
zu , die er für sehr gesund , blutbildend , magenstärkend u»'
leicht verdaulich hält . Auch ist es bekannt, daß die FranẐ
sen Aepfel und andere Früchte ungemein lieben, detzhal "
steht in Frankreich die Obstbaumzucht auf einer hohe»
Stufe der Ausbildung . Daß Obst , mäßig genossen , ein»
sehr gesunde Nahrung bildet, unterliegt keinem Zweist-
Ein Apfel , eine Stunde vor dem Mittagessen verzehrt, re0*
den Appetit an , und es ist erwiesen, daß die Apfelsäub
zur Beförderung der Verdauung wesentlich beiträgt .
Blute wirkt die Apfelsäure fäulnißwidrig , daher sind d»
Aepfel besonders auch bei Halskrankheiten und Mundfaul»
ein vorzügliches Heilmittel .

Am zuträglichsten und wohlschmeckendsten find die tntfP
sauren Sorten , als : Gravensteiner Reinette, rothe Reinette-
Goldreinette , Borsdorfer , Stettiner u . s . w .

Bei Blutwallungen , Gichtanlagen, Blutverdickun -
Hämorrhoiden, Gehirnleiden, Gelbsucht , Nervosität, Lebe»
leiden und Skrophulose ist der häufige Genuß von Aepfe »»
ein vortreffliches Heil- und Kräftigungsmittel . Der Apst !'
thee erweist sich als ein Heilmittel von hoher Wirksainke»
bei Katarrh des Kehlkopfes und der Bronchien, Bru!»-
katarrh , bei skrophulöser Anlage und Heiserkeit . .

Der rohe Weinsäure Apfel stillt den Durst besser »»
erquickt weit mehr als alle künstlichen Getränke, und kam
deßhalb der stete Genuß desselben allen Trunksüchtigen
nicht genug anempfohlen werden. .

Alle Personen mit sitzender Beschäftigung sollen reg»»'
mäßig Aepfel genießen. Wegen seines hohen Gehalts »"
Phosphor trägt er zur Ernährung des Gehirns bei , deß¬
halb ist der Genuß von Aepfeln für geistig beschäftigte
sonen von besonderem Nutzen.

Die Aepfel find auch ein ausgezeichnetes Nervenberuhig !
ungsmittel . Wer daher vor dem Schlafengehen einen Apn»
ißt , gibt dem Arzte nichts zu verdienen.

Die Aepfel , diese herrliche Naturarznei , sind besonder
von sehr heilsamem Einflüsse auf die Gesundheit unser»
Lieblinge, der Kinder, welche instinktiv ein großes
langen nach Aepfeln tragen . Darum , ihr Mütter , sorg '
daß eure Kinder immer Aepfel nach Herzenslust genieß^können . Sie werden dabei frisch und munter bleiben , v»v
trefflich gedeihen , und mancher schwere Gang nach der vr
theke bleibt euch erspart.

Leider ist die Erckenntniß des hohen gesundheitlich ^
Werthes der Aepfel noch nicht allenthalben bekannt. ®>' .
viele komplizirte Diätvorschriften, deren strenges Einhalt '
eine Qual und Plage ist, deren geringstes AußerachtlaRf
dagegen oft eine Gefahr für Leib und Leben in sich birg '
würden sich als entbehrlich erweisen , wie viele theure
iure» und Mineralwässer in Wegfall kommen können , nE
man den Genuß von Aepfeln dafür anordnen würde.
Aepfel sind in der Thal eine herrliche , kräftige Nat »
arzneil (Aus den homöopathischen Monatsblätern .)
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8peisekartofTelii ,
I - weiße und rothe,

dm Verlag krr Ksnzregatisn >tk (
Pallottiarr Limburg >

Sr Gäaseleder «
werden fortwährend angekaust : Q&
strahc 10 , bei der Kleinen Kirch^ ><

Gänselebertt
werden fortwährend angekaust .

Erbprinzenstrafte 21 , S ^

empfiehlt
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Heinrich Vogel .
Sämmtliche in Karlsruhe,
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